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Sicherheit bei der GrünfutterernteSicherheit bei der GrünfutterernteSicherheit bei der GrünfutterernteSicherheit bei der Grünfutterernte    

DAS GILT IMMER 

Vor Arbeitsbeginn: 
 

 Fahrzeuge bestimmungsgemäß verwenden 

 Anbaugeräte entsprechend den Hinweisen des Herstellers anbringen 

 Vor dem Einsatz Fahrzeuge/Maschinen auf augenscheinliche Mängel kontrollieren 
und ggf.abstellen. Vor Parallelbetrieb Zeichengebung vereinbaren, Sprachkontakt per 
Funk 

 Vor Erntebeginn alle beteiligten Personen über Gefahren und Schutzmöglichkeiten 
unterweisen (auch an Erntehelfer/Lohnunternehmer denken) 

ZAPF- UND GELENKWELLEN 

 Zapfwellen nie bei abgestelltem Motor einschalten 

 An- und Abbau der Gelenkwellen nur bei ausgeschaltetem Antrieb 

 Zündschlüssel abziehen 

 Immer auf richtige Montage und Sicherung der Gelenkwellen achten! 

 Zapfwellenschutz, auch geräteseitig, muss über die Mitte des Kreuzgelenks der 
angebauten Gelenkwelle reichen (Überdeckung 50 mm) 

 Gelenkwellenschutz durch Ketten gegen Umlaufen sichern 

 Vor Einschalten der Zapfwelle kontrollieren, dass sich 
niemand im Gefahrenbereich der Maschine befindet! 

 

WARTUNG, PFLEGE UND INSTANDHALTUNG 

 Verstopfungen und Fremdkörper nicht mit den Händen oder durch Lostreten 
entfernen 

 Wartungs- und Reparaturarbeiten sowie die Beseitigung von Störungen nur bei 
abgeschalteten Antrieben und Motoren ausführen! 

 Nachlauf von Aggregaten beachten; nie in laufende Maschinen fassen 

 Hilfsmittel wie Haken oder Stock einsetzen 

 Arbeiten an angehobenen Maschinenteilen wie Schneidwerken, Klappen usw. nur 
nach sicherer Abstützung ausführen 

 Schneidwerkzeuge nur wechseln, wenn Werkzeugträger gegen Verdrehen gesichert 
ist 

 Fehlende und unleserliche Warn- und Hinweisschilder erneuern 
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MÄHWERKE 

Messerhalterungen vor jedem Schnitt und bei Messerwechsel auf Abnutzung kontrollieren! 
 

 Keine gerichteten Schneidwerkzeuge verwenden 

 Messer (Klingen) bei Kreiselmähern nur paarweise wechseln (beugt gefährlicher 
Unwucht vor) 

 Scharfkantige Verschleißteile – Schutzhandschuhe tragen 

 Nur Originalmesser einsetzen 

 Verschlissene Trommeln und Scheiben sowie defekte Schutztücher sofort 
auswechseln 

 Ausschwenkmechanismus regelmäßig prüfen 

WENDER UND SCHWADER 

 Zinkenbahnen zum Schlepper und seitlich gegen irrtümliches Berühren sichern 

 Ausleger bei Mitläufergeräten einklappen oder Abbauen, vor Straßenfahrt 
Transportsicherung der Ausleger einlegen 

 Sicherheitsabstand zwischen Zinkenbahn und Schutzeinrichtung von 150 mm 
einhalten 

LADEWAGEN 

 Nie dem Pick-up mit den Händen oder Füßen Erntegut zuschieben 

 Ladegut beim Transport sichern (§ 22 StVO) 

 Rückwand vorsichtig öffnen, defekte Verschlüsse sofort reparieren 

GROSSBALLEN- UND HOCHDRUCKPRESSEN 

 Nie bei laufendem Antriebsmotor Bindegarn einfädeln oder am Knüpfer der 
Hochdruckpresse hantieren, Sicherheitseinrichtungen wie z. B. Absperrhahn benutzen 
(s. Bedienungsanleitung) 

 Nicht ohne Abstützung unter angehobener Auswurfklappe arbeiten 

 Nie dem Pick-up mit den Händen oder Füßen Erntegut zuschieben 

 Schwungmasse anbremsen bzw. arretieren, um unkontrollierte Bewegungen von 
Teilen auszuschließen 

BERGEN VON FESTGEFAHRENEN MASCHINEN 

 Mit geeigneten Anschlagmitteln 

 An geeigneten Anschlagpunkten 

 Freischaufeln der Räder 
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FAHRSILO 

 Max. Befüllhöhe beachten (Anfahrschutz – 30 cm unter Silooberkante) 

 Aufenthalt von Personen im Fahrsilo vermeiden (im Notfall Warnweste tragen) 

 Vorsicht beim Umgang mit ätzenden Siliermitteln (geeignete PSA verwenden) 

SICHERHEIT IM STRAßENVERKEHR 

 Überladung der Transportfahrzeuge vermeiden 

 Transportschlepper mit Unterfahrschutz (Safetyweight) ausrüsten 

 Max. zulässige Gesamtlänge von Anhängerzügen mit Schlepper beachten 

 Bei verschmutzten Fahrbahnen durch Erntebetrieb: 

• Kennzeichnung der Gefahrenstelle 

• Straßenreinigung durchführen 

 Aufstiege sauber halten 

 Für bessere Sicht im Erntebetrieb und auf der Straße sorgen auch retroreflektierende 
Folien 

 
Hinweisschilder anbringen schafft zusätzliche Sicherheit 

  

Nicht im Gefahrenbereich 
des Mähwerkes aufhalten!

Ladewagen bei laufenden 
Kratzboden nicht betreten!

Beim Rückwärtsfahren 
auf Kinder und andere 

Personen achten! 

Assistenzsysteme nutzen 
oder Einweisen lassen!
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WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN 

finden Sie auf der Internetseite der SVLFG und in den Broschüren „Sicher Arbeiten“, „Pflan-
zenbau“, „Ladungssicherung in der Landwirtschaft“ sowie in den AID Broschüren „Sicher 
transportieren“ und „Landwirtschaftliche Fahrzeuge im Straßenverkehr“. 
 

 
 
 


